
Unternehmen betrachtet Kun-
den als „Aktionäre“. Das bedeu-
tet: geringer Schutz und höhe-
res Risiko. Es gelten aber für
sie Bestimmungen des Ver-
braucherrechts. 

Das noch nicht rechtskräftige
Urteil des Oberlandesgerichts
Wien betrifft Teilzeitnut-
zungs- bzw. Timesharing-
verträge der Hapimag, mit
denen man Hotels, Apart-

ments etc. zeitlich befristet
nutzen kann. Der VKI klagte
gegen insgesamt 48 Bestim-
mungen in den Verträgen der
Hapimag. Der laut VKI wich-
tigste Punkt im Urteil: Das

48 unzulässige Timesharing-Klauseln bei Hapimag

URTEIL DES OBERLANDESGERICHTS WIEN 

1 
Wie bin ich im Urlaub
ohne Zusatzversiche-

rung im Krankheitsfall
abgesichert?
ANTWORT: Wer seinen Urlaub
in Österreich verbringt, kann
unter Vorlage der E-Card bei
allen Vertragsärzten ärztliche
Hilfe in Anspruch nehmen.
„Innerhalb der EU ist man den
Versicherten
des jeweiligen
Landes gleich-
gestellt, das
bedeutet, dass
man mit der
Europäischen
Kranken-
versicherungs-
karte, das ist
die blaue
Rückseite der
E-Card, auch dieselben medizi-
nischen Leistungen erhält wie
die Bewohner des jeweiligen
Landes“, sagt AK-Experte Mi-
chael Bauernhofer. Um un-
angenehme Überraschungen zu
vermeiden, sei es jedenfalls
empfehlenswert, zusätzlich

eine private Reisekranken-
versicherung abzuschließen:
„Transportkosten, etwa der
Heimtransport nach Österreich,
sind von der Krankenversiche-
rung nämlich nicht umfasst.“
Ein kleiner Tipp: Über eine
Kreditkarte bzw. Mitglied-
schaft bei einem Automobil-
club hat man unter Umständen

automatisch
eine Reise-
krankenver-
sicherung. 

2
Gibt es
Fälle, in

denen ein
Urlaubs-
kranken-
schein nötig
ist?

ANTWORT: Die Europäische
Krankenversicherungskarte,
also die Rückseite der E-Card,
ersetzt den Urlaubskranken-
schein, wie Bauernhofer betont.
Ärzte sowie Krankenhäuser, die
einen Vertrag mit dem Kran-
kenversicherungsträger ihres

Landes haben, müssen sie ak-
zeptieren. Aber Vorsicht:
„Selbstbehalte nach den
Rechtsvorschriften des Be-
handlungsstaats sind jeden-
falls selbst zu tragen. Unter
Umständen gibt es eine Kos-
tenerstattung im Inland.“

3
Hilft die E-Card auch im
Ausland außerhalb der

EU, wenn man einen Arzt
braucht?
ANTWORT: Nein, die Europäi-
sche Krankenversicherungs-
karte ist außerhalb der EU
nicht gültig. „Deshalb müssen
Arzt- und Behandlungskosten
zunächst selbst bezahlt wer-
den. Es gibt aber Ausnahmen
durch bilaterale Abkommen
etwa mit der Türkei, Serbien
und Montenegro“, erklärt der
AK-Experte.

4
Wie kann man Behand-
lungskosten aus dem

Ausland am einfachsten
mit der Krankenkasse
nachverrechnen?
ANTWORT: Bauernhofer emp-
fiehlt, eine Rechnung zu ver-
langen, auf der die erbrachten
Leistungen möglichst detail-
liert angeführt sind: etwa In-
jektion, Wunde nähen etc. „Je
mehr angegeben wird, umso
mehr kann von der Kranken-
kasse refundiert werden.“ Die
Rechnung sollte man sich auf
Deutsch oder Englisch aus-
stellen lassen und samt Zah-
lungsbeleg bei der Krankenkas-
se einreichen – mit Angabe der
Bankverbindung.

5
Kann ich im Urlaub in
den Krankenstand ge-

hen?

Was bei Krankheit
im Urlaub zählt 

FRAGE & ANTWORT. Wann die E-Card im Ausland hilft
und wie der Krankenstand im Urlaub funktioniert.

Urlaubsver-

brauch trotz

Krankheit?

Nicht in allen

Fällen IMAGO 

Michael Bau-

ernhofer, AK-
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Steigende Zinsen machen variable Verzinsung interessant ADOBE

ANTWORT: Ja, allerdings nur,
wenn die Krankheit länger als
drei Kalendertage dauert. Die
Anwältin und Partnerin bei der
Kanzlei LeitnerLaw, Christina
Hödlmayr, erklärt dazu: „In
diesem Fall hat der Arbeitneh-
mer Anspruch darauf, die ver-
lorenen Urlaubstage später
nachzuholen. Eine eigenmäch-
tige Verlängerung des Urlaubs
ist jedoch nicht zulässig.“ Man
müsse nach der ursprünglich
geplanten Urlaubsdauer entwe-
der zur Arbeit zurückkehren
oder, bei fortbestehender
Krankheit, weiterhin den Kran-
kenstand melden. „Eine Ur-
laubsverlängerung wäre zu
vereinbaren.“ Die Erkrankung
muss dem Arbeitgeber spätes-
tens nach drei Tagen mitgeteilt
werden. AK-Experte Bauernho-
fer ergänzt: „Bei Wiederantritt

des Dienstes muss man un-
aufgefordert eine Kranken-
standsbestätigung vorlegen.
Wenn man im Ausland er-
krankt, ist neben dem ärzt-
lichen Zeugnis auch eine be-
hördliche Bestätigung nötig,
aus der hervorgeht, dass das
ärztliche Zeugnis von einem
zugelassenen Arzt ausgestellt
wurde, es sei denn, man war in
einem Spital.“

6
Was passiert bei einem
Verstoß gegen die Be-

stimmungen?
ANTWORT: Arbeitnehmer, die
ihre Meldepflichten vernach-
lässigen oder den Urlaub ei-
genmächtig antreten bzw.
verlängern, riskieren arbeits-
rechtliche Sanktionen bis hin
zur fristlosen Entlassung, wie
Hödlmayr betont.

prüfung im offiziellen Sicher-
heitscenter vornehmen müs-
sen. Die Konsumentenschützer
warnen: „Nicht auf den Link
klicken! Kriminelle versuchen,
Ihre Daten zu stehlen!“ 

Derzeit kursieren laut Watch-
list Internet gefälschte SMS,
angeblich vom WhatsApp-
Sicherheitscenter. Die Nach-
richt besagt, dass Ihr Konto
gefährdet sei und Sie eine Über-

Die aktuelle Betrugsmasche auf WhatsApp

VORSICHT, FALLE!

B
ei der Arbeiterkammer Ti-
rol häufen sich seit ge-

raumer Zeit Anfragen zu
Kündigungsschreiben der Ti-
roler Sparkasse, in denen die
Bank darüber informiert,
dass variabel verzinste Spar-
konten per Ende Oktober auf-
gelöst werden. „Betroffen
sind gerade langjährige
Bankkunden, die in Jahren
der Niedrigzinsphasen bei
Sparprodukten, die an den
Euribor gebunden waren,
praktisch mit Nullverzin-
sung leben mussten. Jetzt, da
die Zinsen fürs Sparen etwas
nach oben gehen, herrscht
durchaus berechtigter Ärger“,
heißt es bei der AK. Auch bei
der AK Oberösterreich gab es
etliche erboste Anrufe zu
dem Thema. Dort heißt es al-
lerdings: „Bei einem Großteil
der Fälle ist die Kündigung
unserer Meinung nach recht-
mäßig, aber in einzelnen Fäl-
len nicht.“ Diese Einzelfälle
müssten allerdings ausjudi-
ziert werden. Kundenfeind-
lich seien sie jedenfalls. In
Kärnten gab es ähnlich gela-
gerte Fälle heuer auch schon. 

Die Tiroler Konsumenten-
schützer sehen es ähnlich:
Man müsse sich jeden Einzel-
fall genau ansehen. Konkret
ginge es immer um die jewei-

ligen Kündigungsvereinba-
rungen für einen Sparvertrag.
Die Banken sehen die Kündi-
gungen jedenfalls als zuläs-
sig an. Auf Anfrage des ORF-
Radios Ö 1 heißt es bei der
Sparkasse Tirol: „Vor dem
Hintergrund einer sich än-
dernden Zinslandschaft
nimmt die Tiroler Sparkasse
unbefristete Sparprodukte
mit variabler Verzinsung, ab-
hängig von der Entwicklung
des 3-Monats-Euribors, aus
dem Portfolio. Die regelmäßi-
ge Überprüfung der Produkt-
palette hat ergeben, dass die-
se Sparprodukte wirtschaft-
lich nicht mehr tragfähig
sind.“ 

Die Sparkasse Oberöster-
reich antwortet, dass man
das betroffene Produkt schon
länger nicht mehr führe. Die
Banken hätten Kunden alter-
native Sparangebote ge-
macht, davon werde auch Ge-
brauch gemacht. Einige ha-
ben freilich die Bank gewech-
selt. Tipp der AK-Experten:
„Vergleichen Sie die angebo-
tenen Sparkonditionen mit
jenen alternativer Bankinsti-
tute und wechseln Sie gege-
benenfalls die Bank. Vielfach
sind die Nachfolgekonditio-
nen allerdings auf ein Jahr
befristet.“

NACH KONKRETEN FÄLLEN

Wenn die Bank das
Sparkonto kündigt

Ärger über das Vorgehen mehrerer 
Sparkassen. Ist das rechtlich gedeckt? 

Kleine Zeitung
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